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Publizierende Stelle 

 
Bezirksgericht Winterthur, Lindstrasse 10, 8400 Winterthur

Gerichtliche Vorladung von CheckBack Software AG

Vorgeladene Partei(en):  
CheckBack Software AG 
CHE-281.389.122 
Neuhofstrasse 3A 
6340 Baar 

Die aufgeführte Partei wird hiermit aufgefordert, zur bezeichneten Zeit persönlich (mit 
oder ohne Vertreter) vor Gericht zu erscheinen. 

Angaben zur gerichtlichen Vorladung:  
Geschäftsnummer: MO230821-K 

Art der Verhandlung: Schlichtungsverhandlung 

Ort, Datum und Zeit der Verhandlung 
Gerichtsgebäude Winterthur, Lindstrasse 10, 8400 Winterthur, Gerichtssaal 102 
21.11.2023, 10:00 Uhr 

Verhandlungsgegenstand:  
Forderung 

Säumnisfolgen:  
Bei Säumnis der klagenden Partei gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen und 
das Verfahren wird als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 206 Abs. 1 
Zivilprozessordnung). 

Bei Säumnis der beklagten Partei erteilt die Schlichtungsbehörde entweder die 
Klagebewilligung oder unterbreitet einen Urteilsvorschlag (möglich bei einem Streitwert 
bis Fr. 5'000.–) oder fällt bis zu einem Streitwert von Fr. 2'000.– einen Entscheid (Art. 206 



Abs. 2 i.V.m. Art. 209, Art. 210 Abs. 1 lit. c und Art. 212 Abs. 1 Zivilprozessordnung). Dies 
gilt auch, wenn der Streitwert erst anlässlich der Verhandlung reduziert wird. 

Bei Säumnis beider Parteien wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 
206 Abs. 3 Zivilprozessordnung). 

Das unentschuldigte Nichterscheinen kann eine Ordnungsbusse zur Folge haben (vgl. 
Ziff. 4 nachfolgend).
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